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1. Finanzhilfen für die Gleichstellung im Erwerbsleben 

Gesetzliche Grundlagen 

Das Bundesgesetz über die Gleichstellung von Frau und Mann (Gleichstellungsgesetz, GlG) sieht Finanzhilfen für För-

derungsprogramme1 vor, die zur tatsächlichen Gleichstellung von Frau und Mann im Erwerbsleben beitragen. 

 

Der Kredit für Finanzhilfen nach dem Gleichstellungsgesetz wird vom Parlament auf Antrag des Bundesrates und der 

Finanzkommissionen beider Räte jährlich festgelegt. 2018 betrug er rund 4,4 Millionen Franken. 

 

Nach Artikel 14 GlG können Projekte gefördert werden, die möglichst konkret und nachhaltig zur tatsächlichen Gleich-

stellung im Erwerbsleben beitragen. Diese Projekte werden von privaten oder öffentlichen nicht gewinnorientierten Or-

ganisationen durchgeführt, beispielsweise Arbeitgebenden- und Arbeitnehmendenorganisationen, Fachorganisationen 

mit Zielsetzungen im Bereich der Gleichstellung, Bildungsinstitutionen sowie kantonalen oder kommunalen Gleichstel-

lungsbüros. 

Prioritätenordnung 2017-2020 zur Vergabe von Finanzhilfen an Projekte 

Das Eidgenössische Departement des Innern (EDI) hat für die Vergabe der Finanzhilfen nach Artikel 14 GlG für die Jahre 

2017-2020 eine Prioritätenordnung2 erlassen.  

 

In der Periode 2017-2020 werden gemäss Prioritätenordnung folgende Schwerpunkte vorrangig unterstützt: 

 

 

 Schwerpunkt A 

Programme zur Förderung der Entwicklung und des Einsatzes von Dienstleistungen und Produk-

ten für Unternehmen, insbesondere zur Verwirklichung der Lohngleichheit von Frau und Mann 

und zur Förderung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie 

 

Die Projekte zielen auf die Förderung der Entwicklung und des nachhaltigen Einsatzes von standardi-

sierten Dienstleistungen und Produkten für Arbeitgebende. Sie sollen zur konkreten und nachhaltigen 

innerbetrieblichen Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann beitragen, insbesondere zur Ver-

wirklichung der Lohngleichheit und zur Förderung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie. 

 

 Schwerpunkt B 

Programme zur Förderung der gleichwertigen Teilhabe von Frauen und Männern in Berufen und 

Branchen mit Fachkräftemangel 

 

Die Projekte verfolgen das Ziel, Frauen und Männern die gleichwertige Teilhabe in Berufen und Bran-

chen zu ermöglichen, in denen ein Geschlecht klar untervertreten ist und die vom Fachkräftemangel 

betroffen sind. 

 

 

Wenn es die finanziellen Mittel zulassen, können weitere Projekte, die nicht den Schwerpunkten A und B entsprechen, 

jedoch die Voraussetzungen gemäss Artikel 14 GlG erfüllen, mit Finanzhilfen unterstützt werden. 
  

                                                      
1 Im Folgenden «Projekte» genannt. 
2 https://www.ebg.admin.ch/ebg/de/home/dienstleistungen/finanzhilfen/gesuche-einreichen.html 
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Prioritätenordnung 2017-2020 zur Vergabe von Finanzhilfen an Beratungsstellen 

Gestützt auf die Prioritätenordnung für die Vergabe von Finanzhilfen nach Artikel 15 GlG3 erhielten die Beratungsstellen   

2018 noch 50 Prozent des 2015 gewährten Betrags. 

 

Ab 1. Januar 2019 werden keine Finanzhilfen nach Artikel 15 GlG mehr für die Beratung von Einzelpersonen zu Fragen 

betreffend die Aus- und Weiterbildung, die berufliche Wiedereingliederung, die berufliche Laufbahn sowie Arbeitsrecht 

gewährt. Die Entwicklung und Finanzierung solcher Beratungsangebote liegen in der Kompetenz der Kantone. 

Revision der Finanzhilfen durch die Eidgenössische Finanzkontrolle (EFK) 

Die Eidgenössische Finanzkontrolle (EFK) hat 2018 beim EBG und bei Subventionsempfängern eine Prüfung durchge-

führt. Sie beurteilte die Mittelverwendung der Projektträgerschaften und prüfte, ob Wirksamkeits- und Wirtschaftlich-

keitsaspekte bei der Vergabe der Finanzhilfen in angemessenem Umfang berücksichtigt werden. Die Prüfung zeigte 

gute Ergebnisse. 

 

Die Resultate der Prüfung wurden durch die EFK im Schlussbericht vom Oktober 2018 veröffentlicht4. 

Beurteilungs- und Entscheidverfahren 

Für die Vergabe der Finanzhilfen ist das EBG zuständig. Es prüft jedes Gesuch nach einem standardisierten Verfahren. 

Die Gesuche werden einer internen Analyse unterzogen, und in der Regel externen Expertinnen und Experten für ein 

Gutachten unterbreitet. 

 

Bestimmte Kriterien müssen für die Förderung von Projekten zwingend erfüllt werden. Sie werden in den Richtlinien für 

Projekte zur Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann im Erwerbsleben5 aufgeführt. Dazu gehören: 

 

- Konkrete Wirkungen auf die Gleichstellung im Erwerbsleben 

- Effizienz und Effektivität (Verhältnis von Aufwand und Resultaten) 

- Modellcharakter (Potenzial, das Projekt auf andere Organisationen, Regionen, Branchen usw. zu übertragen) 

- Nachhaltigkeit 

- Durchführung einer systematischen Evaluation 

- Planung von Transferaktivitäten 

 

Wie alle Empfängerinnen und Empfänger von Bundessubventionen müssen Projektträgerschaften zumutbare Eigenleis-

tungen (z. B. in Form von finanziellen Beiträgen, Arbeitsstunden, Büroinfrastruktur, Material, Räumen) erbringen. Ferner 

sind Trägerschaften aufgrund des subsidiären Charakters der Bundessubventionen verpflichtet, andere Finanzierungs-

möglichkeiten auszuschöpfen bzw. Drittmittel für ihre Projekte zu akquirieren. 

  

                                                      
3 https://www.ebg.admin.ch/ebg/de/home/dienstleistungen/finanzhilfen/finanzhilfen-fuer-beratungsstellen.html 
4 EKF. Bericht Subventionsprüfung der Massnahmen für die Gleichstellung von Frau und Mann. 2018. https://www.efk.ad-
min.ch/de/publikationen/wirtschaft-verwaltung/allgemeine-verwaltung.html 
5 Gleichstellung von Frau und Mann im Erwerbsleben. Finanzhilfen für Projekte zur Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann 
im Erwerbsleben. Richtlinien. 2019. 
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2. Ausbezahlte Finanzhilfen 2018 

Von den 2018 für Finanzhilfen zur Verfügung stehenden 4,4 Millionen Franken wurden 81 Prozent an Projekte ausbe-

zahlt, 17 Prozent an Beratungsstellen und 2 Prozent an unternehmensinterne Projekte6. 

 

 

Überblick über die ausbezahlten Finanzhilfen 2018 

 Ausbezahlter Betrag (CHF) In % 

Vor 2018 lancierte Projekte 2'738'058 62 % 

2018 lancierte Projekte 830'940 19 % 

Beratungsstellen 755'980 17 % 

Vor 2017 lancierte unternehmensinterne Projekte 94'120 2 % 

Total 4′419′098 100 % 

 

 

Die Auszahlung der Finanzhilfen für die Projekte wird über die gesamte Projektdauer gestaffelt. Sie erfolgt in mehreren 

Tranchen und über mehrere Jahre verteilt. Im 2018 wurden 19 Prozent der Finanzhilfen für Gesuche ausbezahlt, die 

2018 eingereicht und gutgeheissen wurden. 

 

Zur Qualitätssicherung der Projekte und zur Verstärkung ihrer Wirkung kann das EBG begleitende Massnahmen ergrei-

fen. Diese und weitere Programmkosten werden über das ordentliche Budget des EBG getragen. Die Programmkosten 

beliefen sich 2018 auf rund 93′000 Franken. Sie umfassen externe Gutachten, Informations- und Sensibilisierungsakti-

vitäten, den Betrieb der Datenbank der unterstützten Projekte (www.topbox.ch), Coachingangebote für Projekte sowie 

Übersetzungskosten. 

 
  

                                                      
6 Auf der Grundlage einer befristeten Verordnung konnten Projekte von Unternehmen während einer achtjährigen Pilotphase (2009–
2016) unterstützt werden. Diese Pilotphase endete am 31. Dezember 2016. 

http://www.topbox.ch/
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3. Eingereichte Gesuche 2018  

Im Jahr 2018 wurden 56 Gesuche eingereicht für Finanzhilfen in der Höhe von insgesamt etwa 7,3 Millionen Franken. 

 

Entwicklung der Gesuchszahlen 2016–2018 

 Eingereichte Gesuche Bewilligte Gesuche Bewilligte Gesuche in % 

2016 57 47 82 % 

2017 60 37 62 % 

2018* 56 36 64 % 

* Stand per 31. Januar 2019, 1 pendenter Entscheid (Gesuch in Überarbeitung) 

 

Von den 56 eingereichten Gesuchen wurden 36 gutgeheissen, 19 abgelehnt (davon eines zurückgezogen). Ein weiteres 

ist pendent und wird momentan überarbeitet (Stand per 31. Januar 2019). Der pendente Entscheid kann die Bewilli-

gungsrate noch leicht steigern. 

 

Bewilligte Gesuche 2018 

 
Bewilligte  

Gesuche 

Beantragte Finanz-

hilfe (CHF) 

Gewährte Fi-

nanzhilfe (CHF) 

Gewährte Finanz-

hilfe in % 

Projekte Schwerpunkt A 13 2'008'604 1'816'950 46 % 

Projekte Schwerpunkt B 9 1'311'231 1'211'060 31 % 

Weitere Projekte 4 232'750 232'750 6 % 

Beratungsstellen 10 951'960 688'460 17 % 

Total* 36 4'504'545 3'949'220 100 % 

* Stand per 31. Januar 2019, 1 pendenter Entscheid (Gesuch in Überarbeitung)  

 

Von den 36 bewilligten Gesuchen entsprachen 22 den Schwerpunkten der Prioritätenordnung (darunter 4 Gesuche für 

Vorprojekte), was 77 Prozent der 2018 insgesamt gewährten Finanzhilfe entspricht. 4 Gesuche betrafen den Förderbe-

reich des GlG, gehörten jedoch nicht zu den Schwerpunkten der Prioritätenordnung (darunter ein Gesuch für ein Vor-

projekt). 10 Beratungsstellen wurde 2018 eine Finanzhilfe gewährt. 
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Sprachabdeckung der 2018 bewilligten Gesuche 

 
Bewilligte 

Gesuche 

Bewilligte 

Gesuche in 

% 

Gewährte Finanz-

hilfe (CHF) 

Gewährte Fi-

nanzhilfe in % 

Ganze Schweiz 8 22 % 716'410 18 % 

Deutschschweiz und Westschweiz 3 8 % 226'500 6 % 

Deutschschweiz* 17 47 % 2'422'540 61 % 

Westschweiz 6 17 % 493'770 12 % 

Italienische Schweiz 2 6 % 90'000 3 % 

Total** 36 100 % 3'949'220 100 % 

* darunter eines in Graubünden (Deutsch und Rätoromanisch) 

** Stand per 31. Januar 2019, 1 pendenter Entscheid (Gesuch in Überarbeitung) 

 

Abgelehnte Gesuche 2018 

 
Eingereichte 

Gesuche 

Abgelehnte 

Gesuche 

Abgelehnte Gesuche in 

% 

Betrag der abge-

lehnten Gesuche 

(CHF) 

Projekte 46 19* 41 %* 2'698'582* 

Beratungsstellen 10 0 0 % ˗˗˗ 

Total 56 19 34 % 2'698'582 

* Stand per 31. Januar 2019, 1 pendenter Entscheid (Gesuch in Überarbeitung) 

2018 wurden 19 Gesuche abgelehnt (Stand per 31. Januar 2019). Die abgelehnten Gesuche betrafen Projekte, die aus-

serhalb des Förderbereichs des GlG angesiedelt waren oder den Kriterien gemäss den Richtlinien nicht entsprachen. Zu 

den abgelehnten Gesuchen zählen auch solche, die von den Trägerschaften zurückgezogen wurden. 2018 wurde 1 

Gesuch vor dem Entscheid zurückgezogen. 

 

Hauptsächliche Ablehnungsgründe 2018 

 Abgelehnte Gesuche 
Betrag der abgelehn-

ten Gesuche (CHF) 

Konzept/Qualität des Gesuchs unzureichend 9 1'724'184 

Projekt betrifft nicht das Erwerbsleben 8 901'798 

Anforderungen an die Trägerschaft nicht erfüllt 1 57'600 

Rückzug des Projekts 1 15'000 

Total* 19 2'698'582 

* Stand per 31. Januar 2019, 1 pendenter Entscheid (Gesuch in Überarbeitung)  
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4. Bewilligte Gesuche im Detail 

Projekte zum Schwerpunkt A 

Gemäss der Prioritätenordnung 2017–2020 werden Projekte mit Zielen gemäss den Schwerpunkten A und B vorrangig 

unterstützt. 

 

Von den 46 eingereichten Gesuche für Projekte wurden 13 mit Schwerpunkt A bewilligt. Diese Projekte bezwecken die 

Entwicklung und den Einsatz von Dienstleistungen und Produkten zur Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann 

in Unternehmen. 

 

Die Finanzhilfe der unter Schwerpunkt A bewilligten Projekte beträgt 1'816'950 Franken. Das entspricht 46 Prozent der 

2018 insgesamt gewährten Finanzhilfe. 

 

Nr. Titel 
Trägerschaft 

Finanzhilfe 
Sprachregion 

18-019 Teilzeitbau. Teilzeitförderung im Maler- und Gipsergewerbe 

Einführung von Teilzeitarbeit in Maler- und Gipser-Unterneh-

men 

Verein Pro Teilzeit, Chur 

Schweizerischer Maler- und Gipser-

unternehmer-Verband SMGV, Walli-

sellen 

Gewerkschaft Unia, Zürich 

Syna, Olten 

368'000 

Deutsche Schweiz 

18-021 TGNS trans welcome 

Workshop- und Beratungsangebot für Unternehmen zur 

Thematik Transgender 

Transgender Network Switzerland 

TGNS, Bern 

60′700 

Deutsche Schweiz 

Französische Schweiz 

Italienische Schweiz 

18-031 work & care modular 

Webbasierter Modulkasten zur Förderung der betrieblichen 

work & care Sachkenntnisse 

Careum Forschung, Forschungsinsti-

tut der Kalaidos Fachhochschule Ge-

sundheit, Zürich 

199'000 

Deutsche Schweiz 

18-033 Chancen- und Lohngleichheitszertifikat (Vorprojekt) 

Konzeption und Vorbereitungsarbeiten zur Entwicklung ei-

nes Zertifikats zu Chancengleichheit und Lohngleichheit 

Verein für Chancen- und Lohngleich-

heit Schweiz (VCLG), Zürich 

15'000 

Deutsche Schweiz 

Französische Schweiz 

Italienische Schweiz 

18-035 Check-your-salary! (Vorprojekt) 

Abklärungen für ein an Unternehmen gerichtetes Projekt zu 

Lohngleichheit 

Alliance F, Dachverband Frauenorga-

nisationen, Bern 

13'300 

Deutsche Schweiz 

Französische Schweiz 

Italienische Schweiz 
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Nr. Titel 
Trägerschaft 

Finanzhilfe 
Sprachregion 

18-036 Förderung Teilzeit (Vorprojekt) 

Bedarfserhebung und Konzeption eines Projekts zur Förde-

rung von Teilzeitarbeit in Kliniken 

Verband Schweizerischer Assistenz- 

und Oberärztinnen und -ärzte 

(VSAO), Bern 

15′000 

Deutsche Schweiz 

Französische Schweiz 

Italienische Schweiz 

18-037 Kultur-Wegweiser IV 

Bildungs- und Veränderungsprozess in technologiebasierten 

Unternehmen zur Steigerung des Frauenanteils 

Schweizer Vereinigung der Ingenieu-

rinnen (SVIN), Zürich 

175′000 

Deutsche Schweiz 

18-040 Prévention du harcèlement sexuel auprès des professionnel-

le-s encadrant les apprenti-e-s 

Sensibilisierung von Berufsbildungsverantwortlichen und jun-

gen Frauen und Männern zu sexueller Belästigung am Ar-

beitsplatz 

Association Le deuxième Observa-

toire, Carouge 

150′000 

Französische Schweiz 

18-041 Go-for-Jobsharing, Phase III, 2019-2020 

Informationsplattform zu Jobsharing und Begleitangebote für 

Arbeitnehmende und Unternehmen 

Association PTO Part-Time Optimisa-

tion, Villars-sur-Glâne 

118′300 

Deutsche Schweiz 

Französische Schweiz 

Italienische Schweiz 

18-042 Norm zur Zertifizierung familienfreundlicher Betriebe 

Entwicklung und Einführung eines dreistufigen Zertifikats zu 

Familienfreundlichkeit 

Pro Familia Schweiz, Bern 124′000 

Deutsche Schweiz 

Französische Schweiz 

Italienische Schweiz 

18-051 Entwicklung von Zertifikaten der Chancen- und Lohngleich-

heit 

Implementierung eines Zertifikats zu Chancen- und Lohn-

gleichheit für Unternehmen 

Verein für Chancen- und Lohngleich-

heit Schweiz (VCLG), Zürich 

175'000 

Deutsche Schweiz 

Französische Schweiz 

Italienische Schweiz 

18-052 Vereinbarkeitssimulator 2.0. - Vereinbarkeit planen und um-

setzen 

Analyse- und Simulationsinstrument zur Förderung der 

Work-Life-Balance für Arbeitnehmende und Unternehmen 

Fachhochschule St. Gallen, Institut 

für Soziale Arbeit IFSA-FHS, St. Gal-

len 

263'000 

Deutsche Schweiz 

18-056 Professionelle Returnship Programme für Arbeitgeber in der 

Schweiz 

Instrumentarium für Unternehmen zur Einführung von fir-

meninternen Wiedereinstiegsprogrammen 

Fachhochschule St. Gallen, Institut 

für Soziale Arbeit IFSA-FHS, St. Gal-

len 

140'650 

Deutsche Schweiz 
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Projekte zum Schwerpunkt B 

Von den 46 eingereichten Gesuchen für Projekte wurden 9 mit Schwerpunkt B bewilligt. Die Projekte betreffen die För-

derung der gleichwertigen Teilhabe von Frauen und Männern in Berufen und Branchen mit Fachkräftemangel. 

 

Die Finanzhilfe der unter Schwerpunkt B bewilligten Projekte beträgt 1'211'060 Franken. Das entspricht 31 Prozent der 

2018 insgesamt gewährten Finanzhilfe. 

 

Nr. Titel 
Trägerschaft 

Finanzhilfe 
Sprachregion 

18-017 Parlons de nous, les femmes! 

Filmisches Lernmaterial zu Frauen in MINT-Berufen 

Association A la Vista, Genève 34'000 

Französische Schweiz 

18-020 Coding Club des filles 

Workshops zu Informatik, Programmierung und Robotik für 

Mädchen 

Ecole Polytechnique Féderale de Lau-

sanne EPFL, Lausanne 

181'770 

Französische Schweiz 

18-026 Mein Beruf - Video- und Diskussionsworkshop auf Mittelstufe 

2 (5./6. Klasse) und Sekundarstufe I zur Rolle stereotyper 

Geschlechterbilder bei der Berufswahl 

Berufswahlangebote für Schulen 

Fachstelle jumpps, Jungen- und Mäd-

chenpädagogik, Projekte für Schulen, 

Zürich 

193'000 

Deutsche Schweiz 

18-034 Männer in Sozialen-, Care- und Pädagogischen Berufen 

(Vorprojekt) 

Workshops zur Entwicklung eines Förderprojekts für Männer 

in untypischen Berufen 

Verein männer.ch, Dachverband 

Schweizer Männer- und Väterorgani-

sationen, Burgdorf 

15'000 

Deutsche Schweiz 

Französische Schweiz 

18-043 Lehrpersonenbildung für einen gendergerechten Natur- und 

Technikunterricht auf der Sekundarstufe I 

Grundlagen und Massnahmen zu Weiterentwicklung der 

Genderkompetenz von Lehrpersonen 

Pädagogische Hochschule Luzern 

(PH Luzern), Luzern 

194'100 

Deutsche Schweiz 

18-044 It's MINT 

MINT-Treffs an Primarschulen für Mädchen 

Fachstelle Jumpps, Jungen- und 

Mädchenpädagogik, Zürich 

115′000 

Deutsche Schweiz 

18-048 Frauen in Verwaltungsräten und Geschäftsleitungen mittel-

grosser Unternehmen: Eine nachhaltige Förderung 

Analyse und Instrumente zur Besetzung von Verwaltungs-

rats- und Geschäftsleitungsmandaten mit mehr Frauen 

Fachhochschule St. Gallen, Institut für 

Qualitätsmanagement und Ange-

wandte Betriebswirtschaft IQB-FHS, 

St. Gallen 

247'350 

Deutsche Schweiz 

Französische Schweiz 

Italienische Schweiz 

18-050 girls4MINT 

Workshops in Roboterbau, Programmierung und Webseiten-

gestaltung für Mädchen 

Verein Zuger Berufsbildungs-Ver-

bund, Bildxzug, Zug 

159′000 

Deutsche Schweiz 
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Nr. Titel 
Trägerschaft 

Finanzhilfe 
Sprachregion 

18-057 Ausdehnung der Trägerschaft Avanti in der Deutschschweiz 

und Konzept "Schule sichern" 

Weiterverbreitung der genderspezifischen Berufswahlwoche 

"Avanti" für Schülerinnen und Schüler 

Verein Avanti, Talentsuche in der Be-

rufswahl, Wabern 

71'840 

Deutsche Schweiz 

 

Weitere Projekte 

Von den 46 eingereichten Gesuchen für Projekte entsprachen 4 nicht den Schwerpunkten gemäss Prioritätenordnung, 

sie fielen jedoch in den Förderbereich des GlG und erfüllten die Kriterien gemäss den Richtlinien. Diese Gesuche werden 

in der Kategorie «weitere Projekte» mit Finanzhilfe unterstützt. 

 

Für diese Projekte wurden 232'750 Franken Finanzhilfe gewährt. Das entspricht 6 Prozent der 2018 insgesamt gewähr-

ten Finanzhilfe. 

 

Nr. 

 

Titel 

 

Trägerschaft Finanzhilfe 

Sprachregion 

18-016 Sensibilisation à la LEg à l'intention des professionnel-le-s du 

droit 

Weiterbildung und Broschüre zum Gleichstellungsgesetz für 

Richterinnen und Richter 

Bureau de la promotion de l'égalité 

entre femmes et hommes et de pré-

vention des violences domestiques 

(BPEV), Genève 

Association Ordre des Avocat-e-s de 

Genève, Genève 

23'500 

Französische Schweiz 

18-022 Work-Life-Balance 4.0. Ein Sciencetainment Projekt 

Grundlagen zu Work-Life-Balance in einer digitalisierten Ar-

beitswelt 

FHS St. Gallen, Hochschule für Ange-

wandte Wissenschaften, Fachbereich 

Soziale Arbeit, St. Gallen 

78'750 

Deutsche Schweiz 

18-053 Mise en place du système de contrôle de l'égalité salariale 

dans les marchés publics du canton de Genève 

Einführung von Kontrollen der Lohngleichheit im Beschaf-

fungswesen 

Bureau de la promotion de l'égalité 

entre femmes et hommes 

et de prévention des violences domes-

tiques (BPEV), Genève 

44'500 

Französische Schweiz 

18-055 "Futurepreneurship 

Workshops und Praktikas für Frauen in der Startup- und Inno-

vationsbranche 

Verein Futurepreneurship, Zürich 86'000 

Deutsche Schweiz 

 

Die Liste sämtlicher bewilligter Projekte ist auf der Website des EBG aufgeschaltet und wird regelmässig aktualisiert. Die 

Projekte werden zudem in der Datenbank Topbox (www.topbox.ch) präsentiert. Interessierte können sich in dieser 

Datenbank schnell und unkompliziert anhand verschiedener Suchkriterien einen Überblick über die Projekte verschaffen 

und für jedes Projekt einen Projektbeschrieb mit Informationen zu den Instrumenten, Zielgruppen und Produkten einse-

hen. Ergänzend finden sich Angaben zu Trägerschaft und Kontaktpersonen, was den Austausch von Erfahrungen er-

leichtert. 
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Beratungsstellen 

2018 wurden 10 Beratungsstellen mit Finanzhilfen nach Artikel 15 GlG unterstützt. Diese Beratungsstellen bieten Infor-

mation und Beratung zu Fragen des Erwerbslebens an. 

 

Nr. 

 

Titel 

 

Trägerschaft Kantone Finanzhilfe  

18-001 Netzwerk plusplus.ch - Koordinationsta-

gung 2018 

Verein Netzwerk plusplus.ch CH 8′460 

18-003 Fachstelle Beratung für Arbeit und Beruf 

(BAB) 

Frauenzentrale Graubünden, 

Chur 

GR 50′000 

18-005 frac - Informations- und Beratungszent-

rum 

Verein frac, Biel BE 131′500 

18-006 fraw - frau arbeit weiterbildung Verein fraw, Bern BE 97′500 

18-007 Informations- und Beratungsstelle freuw Verein Freuw, Visp VS 77′500 

18-008 Infostelle Frau+Arbeit Frauenzentrale Thurgau, Wein-

felden 

TG, SG 93′500 

18-009 espacefemmes.job - frauenraum.job Association espacefemmes.job - 

frauenraum.job, Fribourg 

FR 80′000 

18-010 caP - service de consultation et d'infor-

mation 

Association caP, Neuchâtel NE, VD 60′000 

18-012 Consultorio giuridico Donna & Lavoro Associazioni Femminili Ticino 

FAFT, Massagno 

TI 40′000 

18-013 Consultorio Sportello Donna Associazione Dialogare Incontri, 

Massagno 

TI 50′000 
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5. Anhang: Publikationen des EBG und Gesetzestexte 

Publikationen des Eidgenössischen Büros für die Gleichstellung von Frau und Mann 

 

 Finanzhilfen für Projekte zur Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann im Erwerbsleben. Richtlinien, 

2019 

 Jahresbericht 2018 - Finanzhilfe für Projekte zur Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann im Er-

werbsleben. Februar 2019 

 Leitfaden für den Transfer von Projekten. 2002 

 Evaluation Pilotprojekt Finanzhilfen für unternehmensinterne Projekte. econcept, 2015 

 Evaluation der Finanzhilfen nach dem Gleichstellungsgesetz. Schlussbericht. Interface / Evaluanda, August 

2006 

 Evaluation der Finanzhilfen nach dem Gleichstellungsgesetz. Synthesebericht. Interface / Evaluanda, August 

2006 

 Make it work. Männerprojekte für mehr Gleichstellung im Erwerbsleben, 2012 

Weitere Publikation  

 EFK. Prüfung - Subventionen der Massnahmen für die Gleichstellung von Frau und Mann - Eidgenössisches 

Büro für die Gleichstellung von Frau und Mann, Oktober 2018 

Gesetzestexte 

 Bundesgesetz über die Gleichstellung von Frau und Mann (Gleichstellungsgesetz, GlG) vom 24. März 1995. 

SR 151.1 

 Bundesgesetz über Finanzhilfen und Abgeltungen (Subventionsgesetz, SuG) vom 5. Oktober 1990. SR 616.1 

 Verordnung über Finanzhilfen nach dem Gleichstellungsgesetz (FiV-GlG) vom 22. Mai 1996.  

SR 151.15 

 Verordnung über ein Pilotprojekt zur Finanzierung von Massnahmen zur Gleichstellung von Frau und Mann im 

Unternehmen vom 7. März 2008. SR 151.18 

 Prioritätenordnung für die Vergabe von Finanzhilfen nach Art. 14 Gleichstellungsgesetz (GlG), geltend vom 

1. Januar 2017 bis 31. Dezember 2020 

 Prioritätenordnung für die Vergabe von Finanzhilfen an Beratungsstellen nach Art. 15 des Gleichstellungsge-

setzes (GlG), geltend vom 1. Januar 2017 bis 31. Dezember 2020 

 


